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2. 12. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Heeresversorgungsgesetz neuer­
lich abgeändert wird (4. Novelle zum Heeres­

versorgungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBL Nr. 27/ 
1964, in der Fassung ,der Bundesgesetze BGBL 
Nr. 306/1964, BGBL Nr. 84/1965 und BGBL 
N r. 336/1965, wird abgeändert wie folgt: 

1. § 23 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Bei Schwerbeschädigten (Abs. 2) ist die 
Beschädigtenrente nach Abs. 3 in dem Ausmaße 
zu erhöhen, als sie zusammen mit dem um einen 
Freibetrag von 200 S geminderten sonstigen 
Einkommen bei Beschädigten eritsprechend einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

50 v. H ................ . 
60 v. H ................ . 
70 v. H ................ '. 
80 v. H. ............... . 

90 bis 100 v. H ....... , ........ . 

923S 
1061 S 
1303 S 
1459 S 
2075 S 

monatlich nicht erreicht. Diese Beträge erhöhen 
sich, falls Familienzuschläge (§ 26) gebühren, um 
je 84 S." 

2. § 33 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Zur Witwenre,nte ist eitle Zusatzrente in 
dem Ausmaße zu leisten, als die Witwenrente 
nach Abs. 1 zuzüglich des Einkommens (§ 25) 
unter Berücksichtigung eines Freibetrages von 
200 S monatlich 733 S nicht erreicht. Diese 
Grenze erhöht sich bei Witwen mit einem waisen­
versorgungsberechtigten Kind auf 831 S, bei 
\1Vitwen, die für zwei waisenversorgungsberech­
tigte Kinder zu sorgen haben oder erwerbsun­
fähig sind oder das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, auf 983 S. Diese Beträge erhöhen sich 
weiter für jedes waisenversorgungsberechtigte 
Kind um '84 S. Witwen, die das 45. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben; erwerbsfähig sind 
und für keine waisenversorgungsberechtigten 
Kinder zu sorgen haben, gebührt keine Zusatz­
rente, es sei denn, daß die Waisenrente wegen 
Vollendung des 18. Lebensjahres (§ 38), wegen 
Erlangung der Selbsterhaltungsfahigkeit (§ 40 

Abs. 1) oder wegen Verehelichung der Waise 
(§ 40 Abs. 2) oder wegen Ablebens der Waise 
weggefallen ist oder wegfällt." 

3. § 35 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Erreicht die Beihilfe einer Witwe, die das 
45. Lebensjahr vollendet hat, nicht den Betrag 
von 597 S, oder einer Witwe, die für ein waisen­
versorgungsberechtigtes Kind zu sorgen hat, nicht 
den B~trag von 679 S, oder einer Witwe, die 
erwerbsunfähig ist oder das 55. Lebensjahr voll­
endet oder für mindestens zwei waisenver­
sorgungsberechtigte Kinder zu sorgen hat, nicht 
den Betrag von 797 S, so ist sie bis zu dieser 
Höhe zu leisten, wenn und insoweit das Ein­
kommen (§ 25) der Witwe zuzüglich der nach 
Abs. 2 errechneten Beihilfe, sofern sie das 
45. Lebensjahr vollendet hat, den Betrag von 
1266'50 S, sofern sie für ein waisenversorgungs­
berechtigtes Kind zu sorgen hat, den Betrag von 
1298'50 S und, sofern sie erwerbsunfähig ist 
oder das 55. Lebensjahr vollendet oder für min­
destens zwei waisenversorgungsberechtigte Kin­
der zu sorgen hat, den Betrag von 1330'50 S 
nicht erreicht." 

4. § 41 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Zur Waisenrente gebührt eine Zusatzrente. 
Die Zusatzrente für einfach verwaiste Waisen 
ist zu leisten, wenn und insoweit das Einkommen 
(§ 25) der Waise, vermindert um einen Frei­
betrag von 200 S, zusammen mit der Waisen­
rente nach Abs. 1 den Betrag von 50'5 S nicht 
erreicht. Die Zusatzrente für Doppelwaisen ist 
zu leisten, wenn und insoweit das E~nkommen 
(§ 25) der Waise, vermindert um einen Freibe­
trag von 200 S, zusammen mit der Waisenrente 
nach Abs. 1 den Betrag von 1145 S nicht er­
reicht." 

5. § 42 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Waisenbeihilfe ist bei einfach ver­
waisten Waisen, die die Beihilfe über das vollen­
dete 18. Lebensjahr erhalten, um höchstens 325 S 
insoweit zu erhöhen, als das monatliche Ein­
kommen (§ 25) der Waise den Betrag von 525 S 
nicht erreicht. Bei Doppelwaisen ist die Waisen­
beihilfe um höchstens 425 S insoweit zu erhöhen, 
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als das monatliche Einkommen (§ 25) der Waise 
den Betrag von 625 S nicht erreicht." 

d) bei einem im gemeinsamen Haus­
halt lebenden Elternpaar, das das 
einzige Kind oder mindestens zwei 

6. Im § 45 hat der erste Satz Zu lauten: I Kinder verloren hat ........... . 

"Zur Elternrente gebührt eine Zusatzrente, nicht erreic.~t." 
wenn und insoweit ,das monatliche Einkommen I 

884 S 

(§ 25) der Eltern abzüglich eines Freibetrages von 
200 S zusammen mit der Elternrente nach § 44 
Abs. 1 

a) bei einem Elternteil ............ 460 S, 
b) bei einem Elternteil, der das einzige 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1967 in Kraft. Kind oder mindestens zwei Kinder 

verloren hat . . . .. . . . . . . . . . . . . .. 497 S, (2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

810 S, I betraut. 
c) bei einem im gemeinsamen Haus-

halt lebenden Elternpaar . ' ...... . 

Erläuternde Bemerkungen 

Mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1967 werden 
infolge eines teil weisen Abbaues der, staatlichen 
Stützungen die amtlich festgesetzten Preise für 
Brot und Mahlprodukte sowie für Milch und 
Molkereiprodukte . erhöht werden müssen. Die 
daraus entstehende Mehrbelastung der Konsu~ 
menten soll den sozial Schwachen, zu denen 
auch die Bezieher der Mindestleistungen nach 

dem Heeresversorgungsgesetz gehören, abgegol­
ten werden. Die betreffenden Rentenleistungen 
sollen daher um je 10 S erhöht werden. 

Der Aufwand für die in Aussicht genommenen 
Rentenerhöhungen ist in Anbetracht der wenigen 
Fälle unwesentlich und wird im Bundesfinanz­
gesetz 1967 Deckung finden. 
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